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Vielen Dank, dass Sie sich als Schulvertrauensperson des Hessischen Philologenverbandes 
engagieren oder vorhaben, dieses Amt zu übernehmen. 

 
Um Sie bei Ihrer Arbeit und bei der Werbung neuer Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, 

haben wir Ihnen einige wichtige Informationen über den Verband und Argumente für eine 
Mitgliedschaft im Hessischen Philologenverband zusammengestellt. 

 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass zur Überzeugung der potentiellen Neumitglieder 

eine ‘unaufdringliche Hartnäckigkeit’ oft zum Erfolg führt. 
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Heft dabei behilflich sein kann. 

Wenn Sie weitere Informationsbroschüren oder Werbematerialien zum Verteilen an Ihrer Schule 
benötigen, melden Sie sich gerne in der Geschäftsstelle in Wiesbaden.

hphv-Broschüre: Checkliste für Schulvertrauensleute
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Allgemeine Aufgaben 
 
••   Präsenz des Verbandes an der Schule 
 
••   Betreuung der Schulgruppe, insbesondere die Einberufung 

und Leitung der Schulgruppensitzungen (wenn möglich 
einmal pro Halbjahr). Diese Sitzungen können auch gern in 
Form eines Stammtisches außerhalb der Schule stattfin-
den (siehe Musteranschreiben) 

 
••   Einrichtung eines E-Mail-Verteilers auf freiwilliger Basis 

zur schnellen Weitergabe von Informationen 
 
••   Durchführung der satzungsgemäßen Wahl 

(alle zwei Jahre – jeweils zu Beginn des 2. Halbjahres) 
 
••   Vertretung der Schulgruppe in den Kreissitzungen, bei der 

Bezirksversammlung sowie auf dem jährlich im November 
stattfindenden Vertretertag (anfallende Kosten werden 
vom Verband übernommen) 

 
••   Regelmäßige Aktualisierung der Schulgruppenliste für die 

Geschäftsstelle (Mitgliederdatenbank) 
 
••   Verabschiedung von Pensionären (Kosten für kleine Prä-

sente werden vom Bezirk übernommen) 
 
••   Die Möglichkeit zur Erarbeitung von Anträgen an die 

Vertreterversammlung (Termin wird in ‘Blickpunkt Schule’ 

bekannt gegeben). Jedes Mitglied kann auch einen eige-
nen Antrag formulieren und einreichen.  

••   Zur Stärkung des Zusammenhaltes der Schulgruppe und 
zu Werbezwecken bei Nichtmitgliedern ist die Organisa-
tion von Veranstaltungen auf Schul- oder Kreisebene 
wünschenswert 

 

Information und Werbung  
••   Verteilung der Verbandszeitschriften und der kostenlosen 

Jahresgabe an die Mitglieder  
••   Aushang von Plakaten, Informationsmaterialien sowie der 

‘Nachrichten aus dem Hauptpersonalrat’ an gut sichtbarer 
Stelle (falls ein ‘Schwarzes Brett’ noch nicht vorhanden ist, 
sollte mit dem Schulleiter ausgehandelt werden, dass für 
alle Verbände die Möglichkeit geschaffen wird sich zu prä-
sentieren und Informationen auszuhängen)  

••   Betreuung der Praktikanten, der Studienreferendare sowie 
der an die Schule abgeordneten oder versetzten Kollegin-
nen und Kollegen  

••   Werbung neuer Mitglieder. Pro erfolgreicher Werbung er-
hält die Schulvertrauensperson eine Werbeprämie in Höhe 
von 10,– Euro. Bei der jährlichen Vertreterversammlung 
werden zusätzlich die erfolgreichsten Werberinnen und 
Werber mit Erfolgsprämien honoriert.

Die Schulvertrauensleute 
im Hessischen Philologenverband 
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Muster für eine Einladung zum Schulgruppentreffen 
(ggfs. mit Wahl einer neuen Schulvertrauensperson)

 
 
 
(Name der Schulvertrauensperson) 

 
An die Mitglieder des Philologenverbandes an der 
 
 
(Name der Schule) 
 
 

Einladung zum Schulgruppen-Stammtisch/zur Schulgruppen-Sitzung 
(und ggfs. zur Neuwahl der Schulvertrauensperson) 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zu Beginn jedes Halbjahres führen wir als Philologen-Schulgruppe einen Stammtisch/eine Schulgruppensitzung durch. 
Dieses regelmäßige Zusammentreffen bietet uns die Möglichkeit zum kollegialen Austausch und stärkt unseren Zu-
sammenhalt. Außerdem können wir gemeinsam darüber nachdenken, welche Anträge wir für die nächste Vertreterver-
sammlung des Hessischen Philologenverbandes formulieren wollen. Auch Anträge an die Schulleitung können im Rahmen 
des Stammtisches diskutiert und zu Papier gebracht werden. 
 
Außerdem ist gemäß der Satzung des Hessischen Philologenverbandes die Neuwahl der Schulvertrauensperson erforder-
lich. Aus diesem Grund bitte ich um zahlreiche Teilnahme. 
 
Der Schulgruppen-Stammtisch/Die Schulgruppen-Sitzung findet statt: 
 
am 
            (Wochentag, Datum, Uhrzeit) 
 
in der Gaststätte/in den Räumlichkeiten: 
 
 
 
Zugleich lade ich für den Fall der Beschlussunfähigkeit für eine neuerliche Sitzung 
 
am ein. 
            (Wochentag, Datum, Uhrzeit) 
 

 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
(Unterschrift)
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Muster für ein Begrüßungsschreiben für Neumit-
glieder einer Schulgruppe

 
 
 
(Name der Schule) 

 
 
 
(Name der Schulvertrauensperson) 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
herzlich willkommen in der hphv-Schulgruppe des 
 
 
(Name der Schule) 
 
Unsere Schulgruppe besteht zurzeit aus                        Kolleginnen und 
Kollegen. 
 
Als Schulvertrauensperson des Philologenverbandes informiere ich 
Sie zukünftig über die Veröffentlichungen des Verbandes zu aktuel-
len schulpolitischen Fragen und Entwicklungen, über Fortbildungs-
angebote und Aktivitäten der Schulgruppe. 
 
Des Weiteren werden Ihnen die Zeitschrift des Hessischen Philologen 
verbandes (‘Blickpunkt Schule’) sowie das Magazin des Deutschen 
Philologenverbandes (‘Profil’) zugestellt. 
 
Einem modernen, leistungsfähigen Gymnasium gelten unser ge-
meinsames Interesse und unser Engagement. 
 
Viel Erfolg für Ihre Tätigkeit an unserer Schule wünscht 
 
 
(Unterschrift)

Argumentationshilfen 
Warum gerade der hphv?  
 Der Hessische Philologenverband ist der Ver-
band, der sich speziell für die Interessen der 
hessischen Gymnasiallehrkräfte an Gymna-
sien, Gesamtschulen und anderen Schulen 
mit gymnasialem Bildungsangebot einsetzt. 
Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder an 
ihren Schulen gegenüber Politik, Schulverwal-
tung und Öffentlichkeit.  
 Kompetent, solidarisch und verlässlich ar-
beitet der Hessische Philologenverband für 
ein auch zukünftig modernes, leistungsfähi-
ges und eigenständiges Gymnasium sowie 
für hochwertige gymnasiale Angebote an 
Gesamtschulen. Kern der Verbandstätigkeit 
sind alle im Zusammenhang mit Unterricht 
und Schule stehenden bildungs- und berufs-
politischen Fragestellungen und Aspekte. Der 
Hessische Philologenverband setzt sich enga-
giert und konsequent für die bestmöglichen 
Arbeitsbedingungen und eine verlässliche 
Schulpolitik ein.  
 Dazu gehören insbesondere:  
••   die Stärkung des Gymnasiums in einem viel-

gliedrigen und begabungsgerechten Schul-
system, damit die Qualität schulischer Bil-
dung weiterhin gewährleistet ist;  

 ••  eine qualifizierte und schulformbezogene 
Lehrerausbildung und eine verlässliche Ein-
stellungspolitik, damit qualitativ guter 
Unterricht gehalten werden kann;  

 ••  der Erhalt des Beamtenstatus, damit die 
Lehrkräfte ihre pädagogische Verantwor-
tung unabhängig wahrnehmen können;  

 ••  gute Arbeitsbedingungen, um kompetente 
Kolleginnen und Kollegen für das Lehramt 
zu gewinnen und um ihnen Motivation und 
Engagement zu erhalten.  

 Zusammen mit seinen Dachverbänden – dem 
Deutschen Philologenverband (DPhV), dem 
Deutschen Beamtenbund (dbb) und dem 
Deutschen Lehrerverband Hessen (dlh) – ist 
der Hessische Philologenverband eine starke 
Gemeinschaft und somit die Interessenver-
tretung aller Lehrkräfte an Schulen mit 
gymnasialem Angebot.
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1.    Rechtsschutz in allen Fragen und Problemen rund um 
den Schulalltag. Der Rechtsschutz beginnt mit der Fahrt 
zur Schule und umschließt alles, was Ihnen als Lehrkraft 
im Berufsleben so passieren kann. Egal ob Sie auf dem 
Weg zur Schule einen Autounfall hatten, die Beihilfe nicht 
zahlt oder Sie schon heute wissen möchten, wie hoch Ihre 
Versorgung (Pension) eines Tages sein wird. Der Verband 
ist immer für seine Mitglieder da und hat ein offenes Ohr 
für all Ihre Probleme.  

2.   Die Beratung erfolgt zunächst durch unseren Justiziar 
schriftlich, telefonisch oder bei einem persönlichen Termin.  

3.   Sollte festgestellt werden, dass weitere erfolgverspre-
chende Unterstützung in berufsspezifischen Angelegen-
heiten nötig ist, etwa ein Prozess, eine Vertretung in einer 
Straf- oder Disziplinarsache, eine sozialrechtliche Strei-
tigkeit (Feststellung des GdB), ein Konkurrentenstreit-
verfahren oder sonstige gerichtliche oder behördliche 
Verfahren, dann erfolgt die Vertretung durch kompe-
tente und erfahrene Anwältinnen und Anwälte im dbb 
Dienstleistungszentrum. Diese sind mit den Besonder-
heiten des öffentlichen Dienstes bestens vertraut, denn 
sie arbeiten fast ausschließlich für Beamtinnen und Be-
amte und sonstige Beschäftigte im öffentlichen Dienst, 
nicht nur an öffentlichen/staatlichen Schulen sondern 
auch an Schulen in privater/kirchlicher Trägerschaft. Die 
Rechtsschutzgewährung ist für unsere Mitglieder ab-
solut kostenfrei!  

4.   Eine echte Diensthaftpflicht und Schlüsselrisikoversi-
cherung sind bereits im Beitrag enthalten. Der Mitglieds-
beitrag ist bei Lehrkräften im Vorbereitungsdienst gün-
stiger als eine reine Schlüsselversicherung (die ohnehin 
alle abschließen sollten). Außer dieser Versicherung bie-
tet die Mitgliedschaft noch eine Vielzahl weiterer Versi-
cherungsangebote und Serviceleistungen.  

5.   Dieser Versicherungsschutz gilt für den Fall, dass das 
Mitglied wegen eines Ereignisses, welches mit seiner Tä-
tigkeit als Lehrkraft an öffentlichen/staatlichen oder pri-
vaten Schulen in Zusammenhang steht, in Haftung ge-
nommen wird. Die Haftung umschließt 
• die Beschädigung von Sachen (Sachschäden) 
• die Verletzung von Personen (Personenschäden) 
• und finanzielle Verluste, die nicht Folge eines Perso-

nen- oder Sachschadens sind (Vermögensschäden)  
Mitversichert sind unter anderem auch die Haftpflicht aus 
der Erteilung von Experimentalunterricht, (der Ertei-
lung) aus der Tätigkeit als Kantor oder Organist, der Lei-
tung von mehrtägigen Schüler- oder Klassenfahrten 

sowie der Leitung von Schulausflügen und den damit 
verbundenen Aufenthalten in Unterkünften jeder Art. 
Auch der vorübergehende Auslandsaufenthalt eines Mit-
gliedes ist mitversichert.  

6.   ‘Blickpunkt Schule’ – Zeitschrift des Hessischen Philolo-
genverbandes und ‘Profil’ – Magazin des Deutschen 
Philologenverbandes.  

7.   Aktuelle Informationen auf unserer Internetseite 
www.hphv.de, auf facebook www.facebook.com/ 
hessischephilologen, twitter www. twitter.com/ 
hessphilologen und per Newsletter. Die Jungphilologen 
beantworten auf dem Instagram-Account @hphv_ 
jungphilologen Fragen rund ums Lehramtsstudium, 
Referendariat oder den Berufseinstieg. Sie erhalten 
außerdem alle wichtigen Informationen zu interessanten 
Fortbildungen.  

8.   Broschüren, Flyer, Rechtsratgeber zu aktuellen The-
men. Diese können Sie bequem online bestellen. Als Mit-
glied erhalten Sie diese überwiegend kostenfrei oder er-
heblich im Preis reduziert.  

9.   Jedes Neumitglied erhält einen USB-Stick mit der Kom-
plettausgabe des DLH-Ratgebers (Dienstvorschriften im 
Schulbereich). Die Aktualisierungen sind für Mitglieder 
online verfügbar.  

10. Referendarinnen und Referendare erhalten zusätzlich 
den Ordner ‘WEGWEISER durch das Referendariat’ mit 
vielen wichtigen Informationen.  

11.  Professionelle und praxisorientierte Fortbildungsan- 
gebote: Gymnasialtag und Gewerkschaftstag, Bewerber-/ 
innen-Seminare, Pädagogische Tagungen, Personalräte-
schulungen sowie zahlreiche weitere Seminare und 
Veranstaltungen.  

12. Kooperation mit der PhV-Akademie für berufliche Bil-
dung in Düsseldorf. Die Mitglieder des Hessischen Philo-
logenverbandes haben die Möglichkeit, an den Seminaren 
und Workshops der PhV-Akademie zu einem ermäßigten 
Beitrag in Höhe von 70,– Euro teilzunehmen. Das kom-
plette Programm finden Sie auf www.phv-akademie.de.

Vorteile einer Mitgliedschaft 

Die aktuellen Mitgliedsbeiträge finden Sie 
auf unserer Website unter 
www.hphv.de/service/mitgliedsbeitraege)



hphv-Broschüre: Checkliste für Schulvertrauensleute

7

Organigramm 
des hphv 

 
Die Mitglieder des 
Hessischen Philologen-
verbandes gestalten die 
Arbeit des Verbandes in 
Schulgruppen, Kreisen 
und Bezirken, den Gre-
mien und Organen des 
Hessischen Philologen-
verbandes aktiv mit. 
 
In verschiedenen Aus-
schüssen werden aktuelle 
bildungs- und berufspoli-
tische Themen bearbei-
tet. Sie bereiten Stellung-
nahmen des Verbandes 
zu geplanten Verordnun-
gen, Gesetzen und Erlas-
sen vor. 
 
Die Ausschüsse sind zu-
ständig für die Ausarbei-
tung von Resolutionen 
und die Bearbeitung der 
verabschiedeten Anträge 
der Vertreterversamm-
lung. 
 
Zusammen mit seinen 
Dachverbänden – dem 
Deutschen Philologenver-
band (DPhV), dem Deut-
schen Beamtenbund 
(dbb) und dem Deutschen 
Lehrerverband Hessen 
(dlh) – ist der Hessische 
Philologenverband eine 
starke Gemeinschaft 
und somit die Interes-
senvertretung aller 
Lehrkräfte an Schulen 
mit gymnasialem Bil-
dungsangebot.



Informationen machen den Schulalltag leicht  
• Neu eingetretene Mitglieder erhalten den dlh-Ratgeber auf einem USB-Stick gratis! 
• Referendare erhalten bei Eintritt zusätzlich den Ordner ‘Wegweiser durch das Referendariat’. 
• Jedes Mitglied erhält unsere hphv-Zeitschrift ‘Blickpunkt Schule’ und die DPhV-Zeitschrift ‘Profil’ kostenlos. 

Kostenpflichtige Materialien:  
auf Rechnung zzgl. Porto- und Verpackungskosten 
 
dlh-Ratgeber auf USB-Stick 
Vorzugspreis für Mitglieder 
des hphv oder des dlh 9,00 Euro 

Preis für Nichtmitglieder 15,00 Euro 
 
Die folgenden Broschüren sind für 
unsere Mitglieder kostenlos 
Versand und Verpackung inklusive. 
Nichtmitglieder erhalten eine Rechnung 
zzgl. Porto- und Verpackungskosten. 
 
hphv-Broschüren 

Leitfaden für ‘Wander- und Studienfahrten’ 
Preis für Nichtmitglieder 4,00 Euro 

‘Erfolgreicher Übergang von der 
Grundschule ins Gymnasium’ 
Preis für Nichtmitglieder 4,00 Euro 
Ratgeber kompakt 

•  Aufsichtspflicht in der Schule 
•  Schriftliche Arbeiten 
   (Sekundarstufe I, gymnasialer Bildungsgang) 

•  Versetzungsbestimmungen Gymnasium 
   (Sekundarstufe I) 
•  Leistungsbewertung und Notengebung – 

rechtlich betrachtet 
Preis für Nichtmitglieder 1,00 Euro 
hphv-Information 

‘Pensionsrecht’ 
Preis für Nichtmitglieder 3,00 Euro 

DPhV-Dokumentationen* 
‘Gymnasium und Inklusion’ 
(60 Seiten) 

‘Bildungsbenachteiligung von Jungen’ 
(60 Seiten) 

‘Ratgeber für tarifbeschäftigte Lehrkräfte’ 
(40 Seiten) 

‘Ratgeber für verbeamtete Lehrkräfte’ 
(40 Seiten) 

hphv-Broschüre* 
Hessisches Personalvertretungsgesetz 
(2018) 

* Abgabe nur an Mitglieder

Hiermit bestelle ich Folgendes: 
■ dlh-Ratgeber auf USB-Stick 

■ ‘Wander- und Studienfahrten’ 
■ ’Erfolgreicher Übergang von der Grundschule ins Gymnasium’ 
Ratgeber kompakt:                             ■ Aufsichtspflicht in der Schule 
■ Schriftliche Arbeiten                      ■ Versetzungsbestimmungen Gymnasium 
■ Leistungsbewertung und Notengebung – rechtlich betrachtet 

■ ’Pensionsrecht’                                ■ ’Hessisches Personalvertretungsgesetz’ 

■ ‘Gymnasium und Inklusion’        ■ ’Bildungsbenachteiligung von Jungen’ 
■ ‘Ratgeber für tarifbeschäftigte Lehrkräfte’ 
■ ‘Ratgeber für verbeamtete Lehrkräfte’

Sämtliche Materialien/Broschüren können in unserem Online-Shop unter www.hphv.de/broschueren-bestellen/ bestellt werden. 
Dort steht für Mitglieder auch weiteres Material zum Download zur Verfügung.

                                                                           Vorname Name 

                                                             Straße Hausnummer PLZ Ort 

                                                                            Telefon/eMail 

                                                                       Datum Unterschrift 

Mitgliedsnummer: 

Bitte eintragen

Geschäftsstelle des Hessischen Philologenverbandes | Schlichterstraße 18 | 65185 Wiesbaden | Fax: 06 11 / 37 69 05 | eMail: hphv@hphv.de

Bestellcoupon
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§ 1 
Name – Sitz 

 
(1)     Der Verband führt den Namen ’Hessischer Philologen-

verband e.V.’, abgekürzt hphv. 
 
(2)    Der Sitz des Verbandes ist Frankfurt am Main. 

Der Verband ist dort in das Vereinsregister eingetragen. 
Der Sitz der Geschäftsstelle ist Wiesbaden. 

 
§ 2 

Aufgaben 
 
(1)     Der Hessische Philologenverband vertritt und fördert 

die berufsbedingten politischen, rechtlichen und sozia-
len Belange seiner Mitglieder. 

 
(2)    Bezüglich der bei ihm organisierten Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer bekennt sich der Hessische Philolo-
genverband zum geltenden Tarif- und Schlichtungs-
recht sowie zur Anwendung des rechtlich zulässigen 
Mittels des Arbeitskampfes. 

 
(3)    Aufgaben des Hessischen Philologenverbandes sind 

weiterhin: zum Beispiel 
1. Förderung und Weiterentwicklung des Schulwesens 

unter besonderer Berücksichtigung des gymnasialen 
Bildungsganges und der Rolle der Schule in der 
Gesellschaft, 

2. bildungspolitische und berufspolitische Information 
seiner Mitglieder, 

3. fach- und erziehungswissenschaftliche Weiterbil-
dung seiner Mitglieder, Durchführung von Fortbil-
dungsangeboten (Gymnasialtage, Pädagogische 
Tagung, Zielgruppentagung, Fachseminare) 

4. Vertretung der Interessen seiner Mitglieder im 
Deutschen Beamtenbund Hessen, im Deutschen 
Lehrerverband Hessen und im Deutschen Philolo-
genverband, 

5. Unterstützung in Not geratener Mitglieder im 
Rahmen der vom Landesvorstand beschlossenen 
Richtlinien. 

 
(4)    Der Zweck des Vereins ist nicht auf einen wirtschaft-

lichen Geschäftsbetrieb gerichtet. 
 

§ 3 
Mitgliedschaft  

(1)     Mitglieder des Verbandes können werden: 
1. Lehrkräfte im Sekundarbereich des hessischen 

Schulwesens einschließlich der Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst, Privat- und Auslandsschuldienst 
und im Ruhestand, 

2. Schulaufsichtsbeamte und -beamtinnen für den 
Sekundarbereich, 

3. Lehrkräfte im Hochschulbereich, 
4. Studentinnen und Studenten, welche ein Lehramt 

im Sekundarbereich anstreben.  
(2) Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich an die Ge-

schäftsstelle zu richten. Über die Aufnahme entscheidet 
der geschäftsführende Vorstand (gfV). Die Geschäfts-
stelle übersendet dem Mitglied die Aufnahmeentschei-
dung.  

(3)    Die Mitgliedschaft im hphv verpflichtet zur Anerken-
nung der Satzung und der satzungsgemäß gefassten 
Beschlüsse sowie zur Zahlung eines monatlichen Bei-
trags per Lastschrifteinzug.  

(4)    Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss 
oder Tod.  

(5)    Der Austritt ist zum Ende eines Quartals möglich; er 
muss bis spätestens sechs Wochen vor Beginn eines 
neuen Quartals gegenüber der Geschäftsstelle schrift-
lich erklärt werden.  

(6)    Der Ausschluss kann nach Anhörung des Mitglieds 
durch den Landesvorstand erfolgen 
1. wegen verbandsschädigenden Verhaltens oder 
2. wenn das Mitglied mit der Beitragszahlung mehr als 

ein halbes Jahr im Rückstand ist und nach zweimali-
ger schriftlicher Aufforderung unter Hinweis auf den 
möglichen Ausschluss die Zahlung nicht leistet. 
Gegen den Ausschluss ist die Berufung innerhalb 
vier Wochen an das Verbandsschiedsgericht zu- 
lässig. Dieses entscheidet endgültig.  

(7)    Die Mitglieder haben das Recht, 
1. an allen Versammlungen der beschlussfassenden 

Organe des hphv (§ 6 (1)) beratend teilzunehmen, 
2. bei den Organen des hphv gemäß den Bestimmun-

gen der Satzung bzw. der jeweiligen Geschäftsord-
nung Anträge einzubringen und 

Satzung des Hessischen Philologenverbandes e.V. 
in der Fassung vom 7. November 2019 

hphv-Broschüre: Checkliste für Schulvertrauensleute



10

hphv-Broschüre: Checkliste für Schulvertrauensleute

3. in den Organen des hphv gemäß den Bestimmungen 
dieser Satzung mitzuwirken. 

(8)    Die Mitglieder haben Anspruch auf Rat und Hilfe durch 
den hphv, soweit sich ihr Begehren im Rahmen der Sat-
zung, der ggf. erlassenen Ordnungen und der satzungs-
gemäß gefassten Beschlüsse hält. 

 
(9)    Der hphv gewährt den Mitgliedern Rechtsschutz ent-

sprechend der vom Landesvorstand beschlossenen 
Rechtsschutzordnung des hphv. 

 
(10)  Die Mitglieder erhalten Informationen und Publikatio-

nen des hphv und seiner Dachverbände, insbesondere 
das hphv-Programm, die hphv-Zeitschrift ’Blickpunkt 
Schule’ und die DPhV-Zeitschrift. 

 
(11)   Der hphv kann folgende Ehrungen vergeben: Ehren- 

urkunde, Ehrengabe, Ehrenmitgliedschaft und Ehren-
vorsitz. Näheres regelt die vom Landesvorstand 
beschlossene Ehrenordnung des hphv. 

 
§ 4 

Grundsätze der Finanzordnung 
 
(1)     Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet 

am 30. Juni des folgenden Jahres. 
 
(2)    Für den Landesverband ist ein Haushaltsplan aufzustel-

len, der von der Vertreterversammlung zu genehmigen 
ist. 

 
(3)    Die Ausgaben müssen sich im Rahmen des Haushalts-

planes halten. Überschreitungen bedürfen der Geneh-
migung des Landesvorstandes. 

 
(4)    Die Kassenprüfenden haben die Kassenführung und die 

Richtigkeit des Kassenberichts der Schatzmeisterin 
oder des Schatzmeisters zu prüfen und der Vertreter-
versammlung den Kassenprüfungsbericht zu erstatten. 

 
(5)    Den Bezirksverbänden werden durch den Landesver-

band Mittel ausschließlich zur Erfüllung der satzungs-
gemäßen Aufgaben zur Verfügung gestellt. Die Bezirks-
vorstände sind insoweit gegenüber dem geschäftsfüh-
renden Vorstand auf dessen Verlangen auskunfts-
pflichtig. Absatz (4) gilt entsprechend, die Prüfungsbe-
richte sind der Schatzmeisterin oder dem Schatzmeister 
zu übersenden. 

 
(6)    1.  Alle Mitglieder, denen im Auftrag eines Verbandsor-

gans bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kosten 
entstehen, haben Anspruch auf Erstattung der nach-
gewiesenen Reise-, Porto- und Telefonkosten sowie 
auf Tagegeld. 

2. Eine Aufwandsentschädigung erhalten die Mitglie-
der des gfV, die Leitenden der ständigen Ausschüsse 
und die Bezirksvorsitzenden. 

3. Die Höhe der Fahrtkostenerstattung, der Tagegelder 
und der Aufwandsentschädigung legt der Landes-
vorstand fest. 

 
(7)    Näheres regelt die vom Landesvorstand beschlossene 

Finanzordnung des hphv. 

 
§ 5 

Gliederung des Verbandes 
 
(1)     Die Mitglieder des hphv an einer Schule, einem Studien-

seminar oder einer Hochschule bilden eine hphv-Grup-
pe. Sonstige Einzelmitglieder können sich einer Gruppe 
anschließen. 

 
(2)    Die hphv-Gruppen eines Landkreises bzw. einer kreis-

freien Stadt bilden einen hphv-Kreis. hphv-Kreise 
innerhalb eines Staatlichen Schulamtsbezirkes können 
sich zu einem gemeinsamen Kreis zusammenschließen. 

 
(3)    Die Kreise werden zu den hphv-Bezirken Kassel, Fulda, 

Marburg, Gießen, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt 
zusammengefasst. 

 
§ 6 

Organe des Verbandes 
 
(1)     Beschlussfassende Organe 

1. Die Versammlung der Mitglieder einer hphv-Gruppe 
2. Die Kreisversammlung 
3. Die Bezirksversammlung 
4. Die Vertreterversammlung (VV) 

 
(2)    Ausführende Organe 

1. Die Schulvertrauensperson einer Gruppe 
2. Die oder der Kreisvorsitzende 
3. Der Bezirksvorstand 
4. Der geschäftsführende Vorstand (gfV) 
5. Der Landesvorstand (LV) 

 
(3)    Beratende Organe 

1. Die ständigen Ausschüsse 
2. Die Referate 

 
(4)    Das Verbandsschiedsgericht 

 
§ 7 

Die hphv-Gruppe; die Schulvertrauensperson 
 
(1)     Die hphv-Gruppe tritt regelmäßig zusammen und be-

schäftigt sich mit den Aufgaben und Planungen des 
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Verbandes, bespricht die speziellen Probleme der 
Gruppe und gibt Wünsche und Anregungen für die 
Verbandsarbeit über die Schulvertrauensperson weiter. 

 
(2)    Zu den Versammlungen der hphv-Gruppe lädt die 

Schulvertrauensperson in Textform mit einer Frist von 
sieben Tagen unter Angabe von Zeit, Ort und Tages-
ordnung ein. 

 
(3)    Die hphv-Gruppe wählt zu Beginn jedes vierten 

Kalenderjahres die Schulvertrauensperson und bis 
zu zwei Stellvertretende. 

 
(4)    Die Schulvertrauensperson gibt die Verbandsmitteilun-

gen bekannt, bespricht mit den Mitgliedern die Arbeit 
des Verbandes und vertritt ihre oder seine Gruppe in 
Schule, Studienseminar oder Hochschule und in der 
Öffentlichkeit. 

 
(5)    Die Schulvertrauensperson vertritt die Gruppe in den 

hphv-Organen. Sie übt das Stimmrecht für die Gruppe 
in allen beschlussfassenden hphv-Organen aus. Für je-
de volle und angefangene Dekade der Mitgliederzahl 
hat sie jeweils eine Stimme. 

 
§ 8 

Der hphv-Kreis; Kreisvorsitzende 
 
(1)     Die Schulvertrauenspersonen der hphv-Gruppen eines 

hphv-Kreises bilden die Kreisversammlung. 
 
(2)    Zu den Kreisversammlungen lädt die oder der Kreisvor-

sitzende in Textform mit einer Frist von sieben Tagen 
unter Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung ein. Die 
Kreisversammlung ist mindestens einmal pro Jahr ein-
zuberufen; sie ist beschlussfähig, wenn zu ihr ord-
nungsgemäß eingeladen wurde. 

 
(3)    Die Kreisversammlung wählt auf die Dauer von vier Jah-

ren eine Kreisvorsitzende oder einen Kreisvorsitzenden 
und bis zu zwei Stellvertretende. 

 
(4)    Die/der Kreisvorsitzende ist Mitglied des Vorstandes 

des Bezirks, zu dem der Kreis gehört. 
 
(5)    Die/der Kreisvorsitzende vertritt – im Benehmen mit 

dem Bezirksvorstand – den hphv gegenüber Dachver-
bänden, Öffentlichkeit, Schulträger und Staatlichem 
Schulamt. 

 
§ 9 

Der hphv-Bezirk; der Bezirksvorstand 
 
(1)     Die Schulvertrauenspersonen der hphv-Gruppen eines 

Bezirks bilden die Bezirksversammlung. 

(2)    Zu den Bezirksversammlungen lädt die oder der Be-
zirksvorsitzende in Textform mit einer Frist von sieben 
Tagen unter Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung 
ein. Die Bezirksversammlung ist beschlussfähig, wenn 
zu ihr ordnungsgemäß eingeladen wurde. 

 
(3)    Die Bezirksversammlung wählt auf die Dauer von vier 

Jahren eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden des 
Bezirks, bis zu zwei Stellvertretende und eine von der 
Bezirksversammlung zu bestimmende Anzahl von Bei-
sitzenden sowie eine Schatzmeisterin oder einen 
Schatzmeister. 

 
(4)    Der Bezirksvorstand besteht aus den nach (3) Gewähl-

ten und aus den Kreisvorsitzenden. Der Bezirksvorstand 
kann weitere Mitglieder mit beratender Stimme hinzu-
ziehen. Die Aufgaben des Bezirksvorstandes ergeben 
sich sinngemäß aus § 2 und § 8 (5) dieser Satzung. 

 
§ 10 

Die Vertreterversammlung (VV) 
 
(1)     Die Vertreterversammlung ist das oberste beschluss-

fassende Organ des hphv im Sinne des § 32 BGB. 
 
(2)    Der VV gehören stimmberechtigt an die Schulvertrau-

enspersonen der Gruppen bzw. deren Stellvertreterin 
oder Stellvertreter mit Stimmrecht entsprechend § 7 
(5) dieser Satzung (Delegierte), des Weiteren ohne 
Stimmrecht die Kreisvorsitzenden, die Mitglieder des 
Landesvorstands sowie die Ehrenmitglieder und Ehren-
vorsitzenden. 

 
(3)    Aufgaben der VV 

1. Festlegung der Grundsätze der Verbandsarbeit. 
2. Entscheidung über den Eintritt in oder den Austritt 

aus Organisationen und Dachverbänden. 
3. Entgegennahme der Arbeitsberichte, des Kassen-

berichtes und des Berichts der Kassenprüfer/ 
Kassenprüferinnen. 

4. Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des 
gfV und die Geschäftsführerin oder des Geschäfts-
führers. 

5. Beschlussfassung über die vorliegenden Anträge. 
6. Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag. 
7. Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages. 
8. Wahl der/des Vorsitzenden des hphv, zweier stell-

vertretenden Vorsitzenden, der Schatzmeisterin 
oder des Schatzmeisters, der verantwortlichen Red-
akteurin oder des verantwortlichen Redakteurs der 
hphv-Zeitschrift ’Blickpunkt Schule’, der Leiterin 
oder des Leiters der ständigen Ausschüsse und der 
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Mitglieder des Verbandsschiedsgerichts für eine 
Amtszeit von vier Jahren sowie zweier Kassenprüfe-
rinnen und/oder Kassenprüfer für eine Amtszeit von 
vier Jahren. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
wird geheim gewählt. Das gleiche gilt für die zwei 
Stellvertretenden. 

8. a) Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen erhält. Wenn keiner der Kandi-
daten oder der Kandidatinnen die erforderliche 
absolute Mehrheit erzielt, ist ein zweiter Wahl-
gang durchzuführen, für den neue Wahlvorschlä-
ge gemacht werden können. Falls neue Kandida-
ten aufgestellt werden, ist auch in diesem Wahl-
gang die absolute Mehrheit für eine Wahl erfor-
derlich. Falls keine neuen Kandidaten aufgestellt 
werden, wird im zweiten Wahlgang über die bei-
den Bewerberinnen und/oder Bewerber abge-
stimmt, die im ersten Wahlgang die höchste Stim-
menzahl erreichten. Gewählt ist dann, wer die re-
lative Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men erhält. Bei Stimmengleichheit ist die Wahl zu 
wiederholen. 

8. b) Scheidet einer der von der VV gewählte Amtsin-
haber während der Wahlperiode aus, so kann auf 
der nächsten VV für die restliche Zeit eine Ersat-
zwahl stattfinden. 

9. Beschlussfassung über die Zuordnung der hphv-
Kreise zu den hphv-Bezirken. 

10. Beschlussfassung über Satzungsänderungen mit 
Dreiviertelmehrheit. 

11.  Festsetzung des Tagungsortes der nächsten ordent-
lichen Vertreterversammlung.  

(4)    Die VV findet mindestens einmal im Jahr statt. Ort, Zeit 
und eine vorläufige Tagesordnung müssen spätestens 
drei Monate vorher durch den gfV in der hphv-Zeit-
schrift gem. § 3 Abs. 10 bekanntgegeben werden.  

(5)    Eine außerordentliche Vertreterversammlung muss auf 
Beschluss von zwei Dritteln der LV-Mitglieder oder auf 
schriftlichen Antrag eines Drittels der Schulvertrauens-
personen einberufen werden. Dabei müssen Zweck und 
Gründe der Einberufung angegeben werden. Die außer-
ordentliche VV ist spätestens 4 Wochen nach dem 
Beschluss des LV bzw. nach Eingang des Antrags unter 
Bekanntgabe des Ortes und der Tagesordnung einzu-
berufen. Sie muss dann innerhalb weiterer vier Wochen 
stattfinden. Den Tagungsort bestimmt der gfV.  

(6)    Anträge zur VV 
1. Alle Mitglieder und Organe des hphv haben das 

Recht, Anträge an die VV zu stellen. 

2. Die Anträge sind mit Begründung spätestens zu dem 
Termin in Textform an den gfV einzureichen, den 
dieser mit der Einladung zur VV bekannt gibt. Zwi-
schen Bekanntgabe und Ende der Antragseingangs-
frist muss mindestens ein Zeitraum von vier Wochen 
liegen. Sie werden mindestens zehn Kalendertage 
vor der VV den hphv-Gruppen und den Bezirksvor-
ständen per Antragsheft bekanntgegeben. 

3. Anträge, die nicht im Antragsheft stehen, können 
nur durch Beschluss der VV mit Zweidrittelmehrheit 
zur Beratung und Abstimmung zugelassen werden 
(Dringlichkeitsanträge). Anträge auf Satzungsände-
rung und Auflösung des Vereins können nicht als 
Dringlichkeitsantrag gestellt werden. 

 
(7)    Durchführung der VV 

1. Die VV ist bei ordnungsgemäßer Einberufung immer 
beschlussfähig. 

2. Die VV wird von einer Versammlungsleiterin oder ei-
nem Versammlungsleiter geleitet, die/der nicht dem 
LV angehören soll. Diese/r sowie zwei Stellvertre-
tende werden auf Vorschlag der/des Vorsitzenden 
des hphv zu Beginn der Sitzung von der VV gewählt. 

3. Zur Unterstützung der Versammlungsleiterin oder 
des Versammlungsleiters bei der Auszählung der 
Stimmen wird von der VV eine mindestens dreiköpfi-
ge Mandatsprüfungskommission gewählt. 

4. Für Beratung, Beschlussfassung, Wahlen und Proto-
kollführung gelten die vom Landesvorstand be-
schlossene Geschäfts- und Wahlordnung. 

 
(8)    Über die in der VV gefassten Beschlüsse ist eine Nieder-

schrift aufzunehmen. Diese ist von der Protokollantin 
oder dem Protokollant, von der Versammlungsleiterin 
oder dem Versammlungsleiter sowie dem Vorstand (i. S. 
d. § 26 BGB) zu unterzeichnen. Die Niederschrift gilt als 
genehmigt, wenn ihr innerhalb von sieben Tagen nach 
Versand keiner der anwesenden und stimmberechtigten 
Teilnehmer an der VV widerspricht. 

 
§ 11 

Der geschäftsführende Vorstand (gfV) 
 
(1)     Der gfV besteht aus der/dem Vorsitzenden des hphv, 

den beiden Stellvertretenden, der Schatzmeisterin oder 
dem Schatzmeister und der verantwortlichen Redak-
teurin oder dem verantwortlichen Redakteur der hphv-
Zeitschrift ’Blickpunkt Schule’. 

 
(2)    Aufgaben des gfV: 

1. Geschäftsleitung des hphv nach den Richtlinien von 
VV und LV, 
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2. Durchführung der Beschlüsse von VV und LV, 
3. rasche Reaktion auf aktuelle schulpolitische 

Vorgänge, 
4. Information der hphv-Mitglieder, 
5. Vorbereitung und Durchführung von Gesprächen 

mit Vertretern von Institutionen und Gremien, 
Zusammenarbeit mit den Dachverbänden, 

6. Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder, 
7. Vorbereitung und Einberufung der Sitzungen von VV 

und LV, 
8. Bestellung und Abberufung der hauptamtlichen 

Mitarbeiter nach § 18 Abs. 1 und 2 der Satzung, 
9. Entscheidung über eine Beitragsreduzierung oder  

-freistellung in begründeten Einzelfällen. 
 
(3)    Der gfV ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

seiner Mitglieder anwesend ist. Ist der gfV nicht be-
schlussfähig, ist innerhalb von vierzehn Tagen seit der 
ersten Sitzung des gfV eine neue Sitzung mit gleicher 
Tagesordnung einzuberufen. Der gfV ist in dieser Sit-
zung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Stimmberechtigten beschlussfähig. In der Einladung zur 
neuen gfV-Sitzung ist auf die erleichterte Beschluss-
fähigkeit hinzuweisen. 

 
(4)    Der gfV kann weitere Mitglieder mit beratender Stimme 

hinzuziehen (kooptierte Mitglieder). Der gfV kann die 
Kooption jederzeit aufheben. Mit der Neuwahl des gfV 
endet die Kooption. 

 
(5)    Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus der 

oder dem Vorsitzenden sowie zwei stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

 
(6)    Der Verein wird von der/dem Vorsitzenden und einer 

Stellvertreterin/einem Stellvertreter gemeinsam 
vertreten. Ist die/der Vorsitzende verhindert, so 
vertreten die beiden Stellvertreter/innen gemeinsam. 
Der Verhinderungsfall braucht nicht nachgewiesen 
zu werden. 

 
(7)    Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung 

gegenüber Dritten in der Weise beschränkt, dass zum 
Erwerb oder Verkauf, zur Belastung von und zu allen 
sonstigen Verfügungen über Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte sowie außerdem zur Aufnahme 
eines Kredites von mehr als 5000 Euro die Zustimmung 
der VV erforderlich ist. 

 
(8)    Scheidet die oder der Vorsitzende oder eine/r der stell-

vertretenden Vorsitzenden aus, so wird deren oder des-
sen Funktion von der oder dem verbleibenden Stellver-
tretenden kommissarisch übernommen. Ist keine Stell-

vertreterin oder kein Stellvertreter mehr verfügbar, 
bestimmt der gfV aus seinem Kreise einen kommissari-
schen Vorstand. Dieser übernimmt bis zur nächsten VV 
die Funktion des Vorstands. 

 
§ 12 

Der Landesvorstand (LV) 
 
(1)     Der Landesvorstand besteht aus den Mitgliedern des 

gfV, den Bezirksvorsitzenden, den Leiterinnen oder 
Leitern der ständigen Ausschüsse sowie der/dem, 
vom Landesvorstand bestimmten Seniorenbeauftragten 
mit beratender Stimme. 

 
(2)    Der LV ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 

der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Bei 
Beschlussunfähigkeit gilt § 11 Absatz 3 entsprechend. 

 
(3)    Der LV kann weitere Mitglieder mit beratender Stimme 

hinzuziehen. 
 
(4)    Der LV trifft seine Entscheidungen im Rahmen der von 

der Vertreterversammlung aufgestellten Grundsätze. 
Insbesondere stellt er die Richtlinien für die Geschäfts-
führung auf. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglie-
des des gfV, das nicht Mitglied des Vorstands nach § 26 
BGB (§ 11 Abs. 5 der Satzung) ist, ernennt der LV eine 
Verwalterin oder einen Verwalter des Amtes bis zur 
nächsten VV. 

 
§ 13 

Die ständigen Ausschüsse 
 
(1)     Es bestehen folgende ständige Ausschüsse: 

1. Ausschuss für pädagogische Fragen (PA) 
mit höchstens zwölf Mitgliedern, 

2. Ausschuss für Gesamtschulfragen (GSA) 
mit höchstens acht Mitgliedern, 

3. Ausschuss für schulpolitische Fragen (SPA) 
mit höchstens zwölf Mitgliedern, 

4. Ausschuss für berufspraktische Fragen (BPA). 
 
(2)    Die ständigen Ausschüsse haben die Aufgabe, solche 

schulischen Sachgebiete zu bearbeiten, aus denen sich 
laufend neue Fragen und Probleme stellen. Insbeson-
dere sollen sie Stellungnahmen des hphv vorbereiten, 
in ihren Sachgebieten initiativ werden und ihre Arbeits-
ergebnisse im LV vertreten. 

 
(3)    Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte je eine stell- 

vertretende Leiterin oder einen stellvertretenden Leiter. 
 
(4)    Die Mitglieder der Ausschüsse werden auf Vorschlag 

ihrer Leiterin oder ihres Leiters vom LV gewählt. 
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(5)    Zur Bearbeitung besonderer Aufgaben können vom LV 
Sonderausschüsse auf Zeit eingerichtet werden. Den Vor-
sitz in einem Sonderausschuss führt ein Mitglied des LV. 

 
§ 14 

Referate 
 
(1)     Im hphv bestehen folgende Referate: 

• Frauenvertretung 
• Referat für Beamten- und Schulrecht 
• Vertretung der Lehrkräfte im Auslandsschuldienst 
• Vertretung der Lehrkräfte an Privatschulen 
• Vertretung der schwerbehinderten Lehrkräfte 
• Vertretung der Lehrkräfte im Ruhestand 
• Vertretung der Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis 
• Vertretung der Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
• Vertretung der Lehrkräfte in kirchlichen Einrichtungen 
• Vertretung der Lehrkräfte in Schulen für Erwachsene 

 
(2)    Der LV kann weitere Referate einrichten. 
 
(3)    Die Referatsleitenden und ihre Stellvertretenden werden 

vom LV gewählt. Sie haben 
• die für ihr Sachgebiet wesentlichen Daten zu 

sammeln und auf dem neuesten Stand zu halten, 
• Informationsgespräche mit den zuständigen 

Institutionen zu führen, 
• die Anliegen ihres Sachgebietes den Organen 

des hphv zur Kenntnis zu bringen, 
• ihre Interessen in den entsprechenden Gremien 

der Dachverbände zu vertreten. 
 

§ 15 
Das Verbandsschiedsgericht 

 
(1)     Das Verbandsschiedsgericht besteht aus den fünf von 

der VV gewählten Mitgliedern. Die Gewählten dürfen 
weder Mitglieder von anderen Organen des hphv noch 
Rechnungsprüfer/Rechnungsprüferinnen sein. 

 
(2)    Das Schiedsgericht wird vom gfV einberufen. 
 
(3)    Für das Verfahren vor dem Schiedsgericht gilt eine 

Schiedsordnung, die vom LV zu beschließen ist. 
 
(4)    Das Verbandsschiedsgericht entscheidet: 

1. bei allen satzungsrechtlichen Streitigkeiten von 
Mitgliedern des hphv untereinander oder mit dem 
Hessischen Philologenverband; 

2. bei einem Einspruch gegen die Aufnahme eines 
Mitgliedes oder beim Ausschluss eines Mitgliedes. 

 
(5)    Soweit das Schiedsgericht zuständig ist, ist der Rechts-

weg im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. 

§ 16 
Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder 

 
(1)     Ehrenmitglieder haben das Recht, an allen Ver- 

sammlungen der beschlussfassenden Organe des hphv 
(§ 6 (1)) beratend teilzunehmen. 

 
(2)    Ehrenvorsitzende haben darüber hinaus das Recht, an der 

Sitzung des LV mit beratender Stimme teilzunehmen. 
 

§ 17 
Hauptamtliche Mitarbeiter 

 
(1)     Die Leitung der Geschäftsstelle obliegt der oder dem vom 

gfV berufenen Geschäftsführerin oder Geschäftsführer. 
Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist für die 
Angelegenheiten der laufenden Verwaltung, Personal-
einstellung, -entlassung und -führung zuständig. 

 
(2)    Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit obliegt der 

Pressereferentin oder dem Pressereferenten. 
 
(3)    Die in Absatz (1) und (2) Genannten können zu den 

Sitzungen der Verbandsorgane mit beratender Stimme 
hinzugezogen werden. 

 
(4)    Sie unterstehen direkt der oder dem Vorsitzenden 

des hphv. 
 

§ 18 
Haftung 

 
(1)     Ein Vorstandsmitglied, die in § 17 benannten hauptamt-

lichen Mitarbeiter oder sonst für den hphv tätige Mit-
glieder haften dem hphv für einen in Wahrnehmung ih-
rer Pflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch 
für die Haftung gegenüber den Mitgliedern des hphv. 

 
(2)    Werden die in Absatz (1) Satz 1 Genannten einem ande-

ren zum Ersatz eines in Wahrnehmung ihrer Pflichten 
verursachten Schadens verpflichtet, so können diese 
vom hphv die Befreiung von der Verbindlichkeit verlan-
gen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht wurde. 

 
§ 19 

Datenschutz 
 
(1)     Der hphv erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezo-

gene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Daten-
verarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß 
dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, bei-
spielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hier-
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bei handelt es sich insbesondere um folgende Mitglie-
derdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Tele-
fonnummern, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Besol-
dungsgruppe, Pflichtstunden, Dienststelle sowie die 
Funktion/en im hphv. 

 
(2)    Der hphv veröffentlicht in seiner Zeitschrift und auf sei-

ner Homepage Namen und Fotos seiner Mitglieder, die 
anlässlich von hphv-Veranstaltung (Vertreterversamm-
lung, Fortbildungsveranstaltungen, Ehrungen usw.) 
hergestellt wurden und übermittelt Daten und Fotos im 
Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit zur Veröffentli-
chung an die zuständigen Print- und Telemedien sowie 
elektronische Medien. Die Veröffentlichung/Übermitt-
lung von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, Ver-
bandszugehörigkeit, Funktion im Verein. In seiner Zeit-
schrift gratuliert der hphv seinen pensionierten Mitglie-
dern und veröffentlicht dazu das Alter des Mitglieds. Ein 
Mitglied kann jederzeit gegenüber der Geschäftsstelle 
der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person 
widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unter-
bleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und das Foto 
wird von der Homepage entfernt. Im Hinblick auf Eh-
rungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied 
gegenüber der Geschäftsstelle jederzeit einer Veröf-
fentlichung/Übermittlung seiner Daten allgemein oder 
für einzelne Ereignisse für die Zukunft widersprechen. 

 
(3)    Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter 

Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige Funk-
tionsträger (Schulvertrauensperson, Bezirks- und 
Kreisvorsitzende, Referats- und Ausschussvorsitzende 
usw.) herausgegeben, wie deren Funktion oder beson-
dere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme 
erfordern. 

 
(4)    Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene 

Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 

der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Verände-
rung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezo-
genen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Um-
fang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehen-
de Datenverwendung ist dem hphv nur erlaubt, sofern 
er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein 
Datenverkauf ist nicht statthaft. 

 
(5)    Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen 

Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Mitglied insbe-
sondere die folgenden Rechte: 
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach 

Artikel 18 DS-GVO, 
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 

DS-GVO und 
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

 
(6)    Soweit die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 

erforderlich ist, erfolgt die Bestellung durch den ge-
schäftsführenden Vorstand. Der geschäftsführende 
Vorstand kann eine Datenschutzrichtlinie erlassen. 

 
§ 20 

Auflösung des Verbandes 
 
(1)     Die Auflösung des Verbandes kann nur auf einer zu 

diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Ver-
treterversammlung beschlossen werden. 

 
(2)    Zur Gültigkeit dieses Beschlusses bedarf es der 

Dreiviertelmehrheit der nach § 10 (2) dieser Satzung 
abgegebenen Stimmen. 

 
(3)    Über die Verwendung des Verbandsvermögens 

entscheidet die auflösende Versammlung.
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